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 Wurzeln des heutigen Kiesabbaus in M-V im 
Einigungsvertrag

 Auswirkungen des Kiesabbaus auf Natur und Anwohner

 Vorschlag für ein Abgrabegesetz 

 Einflussmöglichkeiten von Gemeinden und 
Bürgerinitiativen

© Martin Mildner, Ulrike Seemann-Katz, BÜNDNIS 
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135 Lagerstätten, für die 
Bergwerkseigentum

verliehen wurde 
(Quelle: Bergamt,  2021)

Quelle: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Kartenportal Umwelt M-V, Rohstoff-
geologie 1:50.000, Höffigkeitgebiete Sande und Kiessande



4
© Martin Mildner, Ulrike Seemann-Katz, BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN Kreisverband LUP

Quelle: Diagramme erstellt nach Daten des Bergamts (http://www.bergamt-
mv.de/service/statistiken/ , „Fördermengen nach Landkreisen“. Der vom 
Bergamt bezeichnete „Landkreis Ostsee“ wurde in der Darstellung separat 
aufgeführt.)
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• Der Ministerrat der DDR erließ die Verordnung über die Verleihung von 
Bergwerkseigentum vom 15. August 1990. In ihr wurden mineralische Rohstoffe als 
Bodenschätze bestimmt, darunter „Kiese und Kiessande zur Herstellung von 
Betonzuschlagstoffen, einschließlich darin enthaltener Quarzkiese zur Herstellung von 
Ferro-, Chemie- und Filterkies“ (Absatz 1 Nr. 9.23)

• Der Einigungsvertrag legte fest,  dass das Bundesberggesetz in Kraft tritt, mit der 
Maßgabe, dass „Mineralische Rohstoffe im Sinne des § 3 des Berggesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 12. Mai 1969  und der zu dessen Durchführung erlassenen 
Vorschriften bergfreie Bodenschätze sind“

• Für Kiesvorkommen in den alten Bundesländern besteht keine Regelung, die 
Kiesvorkommen zu bergeigenen Bodenschätzen erklärt. Dort unterliegt der Kiesabbau 
nicht dem Bergrecht, sondern nur dem Bau- und Umweltrecht und den 
Abgrabungsgesetzen der Länder. 

• Hierdurch ergibt sich eine bis zum heutigen Tage vorhandene Asymmetrie in der 
gesetzlichen Behandlung des Kiesabbaus in den alten und neuen Bundesländern. 

• In den neuen Bundesländern ergibt sich eine Konzentration der Aufsicht über den 
Kiesabbau auf das Bundesberggesetz und auf die Bergämter,  und (mutmaßlich) eine 
Unterrepräsentation der Belange des Bau- und Umweltrechtes.
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 Wichtigste gesetzliche Grundlage: Bundesberggesetz

 In M-V: Richtlinie für den Steine- und Erdenbergbau aus 1996

 Für Kiesabbauvorhaben werden i.d.R. Rahmenbetriebspläne
erlassen, die mehrere Jahrzehnte fortgeschrieben werden 
Beispiel: Rahmenbetriebsplan mit Umweltverträglichkeitsuntersuchung für den 
Kiessandabbau im Bergwerkseigentum Pinnow Nord vom 6.4.1995, geändert am 6.7.2004

 Für die konkreten Abbautätigkeiten werden Hauptbetriebs-
pläne erlassen bzw. verlängert, die i.d.R. 2 Jahre gültig sind.
Beispiele: 
Hauptbetriebsplan zur Errichtung und Führung des Tagebaus Pinnow Nord 2014-2016, der 
mehrfach bis 2020 verlängert wurde
Hauptbetriebsplan zur Errichtung und Führung des Tagebaus Pinnow Nord 2020-2022

 Sonder- und Abschlussbetriebspläne sind möglich
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Quelle: Regionaler 
Raumentwicklungsplan 
Westmecklenburg, 2011
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Belastung

 Lärm durch Abbaumaschinen und 
Fahrzeuge

 Vibrationen und tieffrequenter Lärm 
durch Pumpen und Siebe

 Sandverwehungen

 Lichtemissionen

 LKW-Verkehr

Mögliche Minderungsmaßnahmen

 Beschränkung der Abbauzeiten, 
Mindestabstände

 Immissionsschutzmaßnahmen, z.B. 
Lärmschutzwand

 Beregnung, Renaturierung, Abtragen von Halden

 Schwarzlichtquellen (für Überwachungssysteme)

 Verkehrskonzepte

Beispiel: Lärmschutzwand um Siebturm im Tagebau 
Pinnow Nord

Beispiel: Saugbaggereinsatz in Siedlungsnähe
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Quelle: Landesraumentwicklungsprogramm M-V, 2016
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Bestandsschutz wurde in 2003 
gewährt, weil keine negativen 
Auswirkungen des Tagebaus auf die 
Wasserfassung zu befürchten seien*

© Martin Mildner, Ulrike Seemann-Katz, BÜNDNIS 
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Quelle für Tabelle: Wasserschutzgebietsverordnung Pinnow, 2003
* Quelle: Schreiben von Minister Backhaus an Bürgerinitiative VKP, 10.11.2020
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Bodenschatz:
Kiessand

Status:
In Gewinnung

Regionalplanung:
ja
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Bodenschatz:
Kiessand

Status:
unverritzt

Regionalplanung:
Nein

Kein 
Rohstoffsicherungs-

gebiet in der 
Regionalplanung! 

(dies ist ebenso der 
Fall für Bergwerks-
eigentümer Nieklitz

und Witzin 2.)
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BVVG hat das Ziel, alle in ihrem 
Besitz befindlichen Flächen bis 

2030 zu verkaufen
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 Die weitreichenden Abbaumöglichkeiten unter dem 
Bundesberggesetz werden in M-V nicht ausreichend 
durch Vorgaben zum Natur- und Anwohnerschutz 
konkretisiert

 Es fehlen Vorgaben zum Ausschluss ungeeigneter 
Standort,  zu Mindestabständen, zu Höchstbetriebszeiten 
und zu vielem mehr
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 Der Kreisverband Ludwigslust-Parchim hat auf der 
Landesdelegiertenkonferenz (=Parteitag) am 22. August 2020 den Antrag 
eingebracht, sich für die Beschließung eines Abgrabegesetzes einzusetzen

 Der Antrag wurde mit großer Mehrheit der Teilnehmer angenommen

 Die Forderung zum Beschluss des Gesetzes wird an Landtag und 
Landesregierung gerichtet

 Im Wahlprogramm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN zur Landtagswahl 
2021 ist, auf Initiative des Kreisverbands Ludwigslust-Parchim, die 
Forderung nach dem Beschluss eines Abgrabegesetzes ebenfalls 
enthalten

© Martin Mildner, Ulrike Seemann-Katz, BÜNDNIS 
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„Folgende Standards (angelehnt an bayrischen Regeln) sind angestrebt: 

 Ausschluss ungeeigneter Bergbaustandorte: kein Abbau in Nationalparks, 
Naturschutzgebieten und Trinkwasserschutzgebieten

 Schutz vor Lärm- und Vibrationsimmissionen: Einhaltung der TA Lärm; Regelmäßige 
Messungen, initial und im Betrieb, mindestens alle 2 Jahre 

 Abstandsregeln: zu reinen Wohngebieten 300 m,  zu allgemeinen Wohngebieten 
200 m, zu Mischgebieten 150 m 

 Beschränkung der Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr und keine 
Förderung an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in M-V

 Reduktion transportbedingter Immissionen: keine wesentliche Verschlechterung 
der Verkehrslärmsituation durch den Transportverkehr. Vorlage eines 
Transportkonzepts

 Minimierung der Verritzung: nur soweit für Abbau der nächsten 2 Jahre erforderlich

 Zeitnahe und wirksame Renaturierung

 Keine Lagerung von Fremdstoffen (Abfälle, Fremdaushub, und Recyclingmaterial) 
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 25 km Rundtour, in zwei Etappen

 Start und Ende in Pinnow, Parkplatz am 
Sportplatz

 Martin Mildner informiert zu Kiesabbau, 
Emissionen, Genehmigungsverfahren, 
Trinkwasserschutz, Renaturierung, 
Nachnutzung durch Photovoltaik, …

 Stationen in: Zietlitz (Kieswerk Pinnow 
Süd und Bodderwech), Pinnow (Kieswerk 
Pinnow Nord) und Kladow/Gädebehn

 Start 14 Uhr, Ende ca. 17 Uhr

 Ein- und Ausstieg in Pinnow zur Halbzeit 
um 15:30 Uhr möglich

Etappe I: 
14:00-15:30

Etappe II: 
15:30-17:00



BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband LUP

Martin Mildner
Direktkandidat für die Landtagswahl 2021 im 
Wahlkreis 32 (Crivitz, Goldberg-Mildenitz, Sternberger Seenlandschaft)

Email: martin.mildner@gmx.net 
Facebook: https://www.facebook.com/martin.mildner.lup/
Instagram: https://www.instagram.com/martin.mildner.1/ 

Ulrike Seemann-Katz
Vorsitzende des Kreisverbands

Email: kv@gruene-ludwigslust-parchim.de
Telefon: 03863 222143
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Quelle: Regionaler Raumentwicklungsplan 
Westmecklenburg, 2011
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Bodenschatz:
Kiessand

Status:
In Gewinnung

Regionalplanung:
ja
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Bodenschatz:
Kiessand

Status:
Unverritzt

Regionalplanung:
Nein
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Bodenschatz:
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Status:
Unverritzt

Regionalplanung:
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